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BETREFF Stromsteuer, 
Vorauszahlungsbescheid über Stromsteuer für das Kalenderjahr 2021 

BEZUG Ihre Erlaubnis als Versorger 
ANLAGEN 

GZ V 4201 B - 3523 - B 2103 · (belAntwortbitteangeben) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

bei jährlicher Anmeldung der Stromsteuer sind nach § 8 Abs. 6 des Stromsteuergesetzes 
(StromStG) i. V m. § 6 der Stromsteuer-Durchführungsverordnung (StromStV) monatliche 
Vorauszahlungen auf die Steuerschuld zu leisten. 

Da Ihr Unternehmen laut den Angaben Ihres Steuerberaters Kundenbelieferungen erst ab 
November 2021 geplant hat, habe ich für das Kalenderjahr 2021 gemäß§ 6 Absatz 3 

StromStV von einem Vorauszahlungsbescheid abgesehen. 

Zur Berechnung der Vorauszahlungen für das Kalenderjahr 2022 bitte ich um Angabe 
der voraussichtlich zu erwartende Jahressteuerschuld für das Kalenderjahr 2022 
bis zum 15.01.2022. 

Änderungen der angegebenen Verhältnisse sind mir unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

Öffnungszeiten: Mo - Do: 09.00 - 15.00 Uhr; Fr: 08.30 -12.00 Uhr 
Bankverbindung: BBk München, IBAN DE60 7000 0000 0070 0010 01 , BIC MARKDEF1700 

www.zoll.de 
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TEL 089 5995-2470 {oder -00) 
FAX 089 5995-2488 
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DATUM 22. Oktober 2021 

BETREFF Erlaubnis als Versorger (§ 4 Absatz 1 und 2 i.V.m. § 2 Nummer 1 Stromsteuergesetz 
(StromStG) 

BEZUG Ihr Antrag vom 24. September 2021 Ihre Unternehmensnummer 59762 
ANlAGEN 1 Erlaubnisschein Nr. STVERS-7600-59762 

GZ V 4201 B - 3523 - B 2103 (bllAMwortbilleangeben) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

1. Erlaubnis . 
. 

1.1 ich erteile Ihnen hiermit nach § 4 Absatz 1 und 2 des ~tromsteuer~esetzes 
(StromStG) i. V. m. § 3 Absatz 1 der Stromsteuer-Durchführungs~erordnung 
(StromStV) unter \tViderrufsvorbehalt die Erlaubnis, 

als Versorger Strom zu· 1.eis~n. 

1.2 Die Erlaubnis gilt ab dem 01.11.2021 und ist ünbefristet. 

1.3 Die Erlaubnis erlischt nach § 3 Absatz 3 StromStV durch 

1. Widerruf, 
2. Fristablauf, 
3. Verzicht, 
4. die Abweisung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse, 

5. die Übergabe des Unternehmens an Dritte nach Ablauf von drei Monaten nach der 

Übergabe, 

Öffnungszeiten: Mo - Do: 09.00 - 15.00 Uhr; Fr: 08.30 - 12.00 Uhr 
Bankverbindung: BBk München, IBAN DE60 7000 0000 0070 0010 01 , BIC MARKDEF1700 
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6. den Tod des Erlaubnisinhabers nach Ablauf von drei Monaten nach dem Ableben, 
7. die Auflösung der juristischen Person . oder Personenvereinigung ohne 

Rechtspersönlichkeit, der die Erlaubnis erteilt worden ist, 
8. die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Erlaubnisinhabers 

nach Ablauf von drei Monaten nach dem maßgebenden Ereignis, 
9. die Anderung der Firma oder des Inhabers bei einer Personengesellschaft oder 

Personenvereinigung ohne Rechtspersönlichkeit, die Verlegung der 
Niederlassung an einen anderen Ort nach Ablauf von drei Monaten nach dem 
maßgebenden Ereignis, 

soweit nach § 3 Absatz 4 bis 7 StromStV zum Zeitpunkt des Erlöschens nichts anderes 

bestimmt ist. 

2. Erlaubnisschein 

Als Nachweis über die erteilte Erlaubnis habe ich Ihnen den beiliegenden 
Erlaubnisschein ausgestellt. 

Sie haben mir den Erlaubnisschein unverzüglich zurückzugeben, wenn die Erlaubnis 
erlischt oder die Leistung von Strom nicht nur vorübergehe~d eingestellt w\rd. Der 
Verlust des Erlaubnisscheins ist mir unverzüglich anzuzeigen. 

3. Zulassungen 

4. Auflagen 

Ich erteile Ihnen die Auflage mir unverzüglich anzuzeigen, wenn die voraussichtliche 

Jahressteuerschuld um mehr als 10% von der zuletzt mitgeteilten Summe nach oben 

abweicht, damit auf Grundlage von § 8 Absatz 6 Satz 3 StromStG eine geänderte 

Festsetzung der monatlichen Vorauszahlungen vorgenommen werden kann. 

Die nachträgliche Aufnahme, Änderung oder Ergänzung von Auflagen behalte ich 
mir nach § 120 Absatz 2 Nummer 5 AO vor. 

5. Sonstige_-Regelungen 

6. Abweichungen gegenüber Ihrem Antrag und sonstige Erläuterungen 

Grund der Änderung: 

7. Entstehung der Steuer, Steuerschuldner 

Die Stromsteuer entsteht dadurch, dass von Ihnen geleisteter Strom durch 
Letztverbraucher im Steuergebiet aus dem Versorgungsnetz entnommen wird oder 
dadurch, dass Sie den Strom dem Versorgungsnetz zum Selbstverbrauch 
entnehmen. 



Strom gilt mit der Leistung an einen Versorger, der nicht Inhaber einer nach § 4 

Absatz 1 StromStG erforderlichen Erlaubnis als Versorger ist, als durch einen 
Letztverbraucher im Steuergebiet aus dem Versorgungsnetz entnommen, wenn die 
Leistung des .Stroms in der Annahme erfolgt, dass eine Steuer entstanden ist. 

Steuerschuldner sind Sie als Versorger. 

8. Pflichten 

8.1 Allgemein 
Als Inhaber dieser Erlaubnis sind für Sie insbesondere eine Reihe von Vorschriften 
de_r Abgabenordnung (AO), des StromStG und der StromStV von Bedeutung. Bitte 
machen Sie sich mit den gesetzlichen Vorschriften vertraut, damit Sie über Ihre Rechte 
und Pflichten informiert sind. Die Erlaubnis entbindet Sie nicht davon, sich selbst über· 

die jeweils gültigen Bestimmungen zu 'informieren. Bitte lesen Sie die folgenden 

Ausführungen sorgfältig durch und unterrichten Sie :auch· das betreffende Personal. 

Verstöße gegen die Ihnen. obliegenden pflichten können sowohl steuerrechtliche als 

auch straf- oder bußgeldrechtliche Folgen haben. 

8.2 Belegheft 
Sie haben ein Belegheft zu führen. In da$ Belegheft sind dies·e Erlaubnis sowie jeder 

weitere, die Erlaubnis betreffende Schriftwechsel aufzunehmen. 

8.3 Aufzeichnungen 

Zur Ermittlung der Steuer und der Grundlagen Ihrer Berechnung haben Sie 

grundsätzlich Aufzeichnungen nach-dem amtlich vorgeschriebenen Vordruck 1418 

zu führen. Ich la.sse an Stelle .der Aufzeichnungen nach dem amtlich 
vorgeschriebenen Vordruck 1418 widerruflich Ihre betrieblichen Aufzeichnungen zu. 
Aus die~en Aufzeichnungen müssen für· den nach ·§ 8 Absatz 2 StromStG gewählten 
oder,bestir,nmten Veranlagungszeitrau1T1 insbesondere ersichtli,ch sein: 

1 

• Der geleistete, durch Letztverbraucher im Steuergebiet entnommene Strom, 

_getrennt nach den Steuersätzen und den jeweiligen Steuerbegünstigungen der 

§§ 3 und 9 StromStG sowie getrennt nach den jeweiligen Letztverbrauchem. Bei 

steuerbegünstigten .Entnahmen durch .Inhaber einer E~laubnis nach § 9 Absatz 4 
StromStG ist die Erlaubnisscheinnummer bzw. die Erlaubnisnummer anzugeben; 

• soweit das rollierende Verfahren nach § 8 Absatz 4a StromStG Anwendung 
findet, die dort näher bezeichneten Strommengen und Steuerbeträge (vgl. hierzu 
auch die Hinweise in Vordruck 1418); 

• der an andere Versorger unversteuert geleistete Strom getr~nnt .nach 
Versorgern; 



9 • die Entnahmen von Strom zum Selbstverbrauch getrennt nach den Steuersätzen 
und den jeweiligen Steuerbegünstigungen der §§ 3 und 9 StromStG; 

• der Betrag der anzumeldenden und zu entrichtenden Steuer . 

Die Aufzeichnungen müssen so beschaffen sein, dass es einem sachverständigen 

Dritten innerhalb einer angemessenen Frist möglich ist, die Grundlagen für die 

Steuerberechnung festzustellen. 

Sie haben über die im Kalenderjahr steuerfrei entnommenen Strommengen 

Aufzeichnungen zu führen. Die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung müssen 

dabei nachprüfbar sein. liegen für die entnommenen Strommengen auch andere 

Steuerbegünstigungen vor oder können andere Steuerbegünstigungen in Anspruch 

genommen werden, muss eine eindeutige Abgrenzung zu den im Rahmen dieser 
Erlaubnis entnommenen Strommengen gewährleistet sein. Insbesondere zu diesen 
Zwecken sind die Entnahmen daher zeitnah aufzuzeichnen. Maßgebende 
Ereignisse für den Zeitpunkt der Aufzeichnung können z. B. Zählerablesungen oder 

Rechnungen sein. 

8.4 Steueranmeldung, Fälligkeit der Steuer 

Für Strom, für den die Steuer entstanden ist, haben Sie eine Steuererklärung 

abzugeben und darin die Steuer selbst zu _berechnen (S~eueranmeldung). Die 

Steueranmeldung ist nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck 1400 einzureichen. 

Sie können zwischen monatlicher und jährlicher Steueranmeldung wählen 

(Veranlagungszeitraum). Das Wahlrecht kann nur für jeweils ein Kalenderjahr 

ausgeübt werden. Es ist durch eine Erklärung auszuüben, die spätestens am 31. 

Dezember des Vorjahres bei mir eingegangen sein muss. Geben Sie die Erklärung 

nicht rechtzeitig ab, haben Sie die Stromsteuer jährlich anzumelden und zu 

entrichten. 

Bei monatlicher Anmeldung ist die Steuer für jeden Kalendermonat 
(Veranlagungsmonat) bis zum 15. Kalendertag des folgenden Kalendermonats I 

anzumelden und bis zum 25. Kalendertag dieses Kalendermonats zu entrichten. 

Bei jährlicher Anmeldung ist die Steuer für jedes Kalenderjahr (Veranlagungsjahr) 
bis zum 31 . Mai des folgenden Kalenderjahres anzumelden und unter Anrechnung 

' der geleisteten monatlichen Vorauszahlungen bis zum 25. Juni dieses 
Kalenderjahres zu entrichten. Bei jährlicher Anmeldung sind auf die Steuerschuld 
monatliche Vorauszahlungen zu leisten. Die Festsetzung dieser Vorauszahlungen 

erfolgt durch gesonderten Bescheid. 

Rollierendes Verfahren nach § 8 Absatz 4a StromStG 
Wenn Sie die Leistung von Strom oder die Entnahme von Strom zum 
Selbstverbrauch nach Ablesezeiträumen abrechnen oder ermitteln (rollierendes 
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S..5von9 Verfahren}, die mehrere Veranlagungsmonate oder mehrere Veranlagungsjahre 
betreffen, ist insoweit eine sachgerechte, von einem Dritten nachvollziehbare 

Schätzung zur Aufteilung der im gesamten Ablesezeitraum entnommenen Menge 
auf die betroffenen Veranlagungszeiträume zulässig. Wenn Ablesezeiträume später 
enden als der jeweilige Veranlagungszeitraum, melden Sie für diese 
Ablesezeiträume die voraussichtlich im Veranlagungszeitraum entnommene Menge 
zur Versteuerung an. Nachdem ein solcher Ablesezeitraum beendet ist, berichtigen 
Sie als Steuerschuldner die angemeldete Menge und die darauf entfallende Steuer. 
Die Berichtigung nehmen Sie für den Verantagungszeitraum vor, in dem der 
Ablesezeitraum endet. Die Steuer oder der Erstattungsanspruch für die 
Differenzmenge zwischen der angemeldeten und der berichtigten Menge gilt 
insoweit in dem Zeitpunkt als entstanden, in dem der Ablesezeitraum endet. Ein 
Ablesezeitraum en(jet erst mit einer tatsächlichen Ablesung (wahrer Wert) durch den 

. ' 

Netzbetreiber,_ den Mess$tellenbetreiber, den Kunden oder Sie selbst und der 
' • 1 • ' ' ' ' ' • ' 

Abrechnung oder Ermittlung dieses abgelesenen Wertes. Wird eine Abrechnung 

korrigiert, die auf Ba"sis eines zunächst angenommen wahren Wertes erstellt wurde 
(Korrektur innerhalb des rollierenden V~rfahrens}, gilt die Steuer für die 

Differenzmenge zwischen der angemeldeten und der berichtigten Menge in dem 
' . 

Zeitpunkt als entstanden, in dem der Ablesezeitraum endet. 

Werden Le~e~raucher zwischen dem, 15. November und dem 31. Dezember des 
Kalenderjahres oder zwischen dem 1 . . Januar und. dem 15. Februar des auf den 
Veranlagungszeitraum folgenden · Kalenderjahres abgelesen, die Abrechnung erfolgt 

jedoch für den Zeitraum vom _ 1.1. bis zum 31.12. des Veranlagungszeitraums 

(Stichtagsabrechnung), kann die Anmeldung und Serichtigung der (voraussichtlich) 
' ,' ' ', 

entnommenen Mengen ebenfalls im rollierenden Verfahren erfolgen. 
1 , . .. ' 

Ein~elheiten ,entnehmen Sie bitte den Hinw,eisen zum Vordruck 1418 und ggf. dem 
' ' ' ' , ·, ! . • , ' \ I ' ' 

Merkblatt -~4~_8~ sowi~,l~~n-~ eitere~ ln~o~at1o~en zy de~ ffli?h!en eines Versorgers 
unter www.zoll.de. 

' Verspätungs- und Säumniszuschlag 
Ich 'weise darauf hin, dass' ich einen Verspätungszuschlag erheben k~nn, wenn Sie 

Ihrer Verpflichtung zur Abgabe der Steueranmeldung nicht oder nicht fristgemäß 

nachkommen und die Versäumnis nicht entschuldbar erscheint (§ 152 der 
Abgabenordnung:. (AO)). Wird die Stromsteuer nicht bis zum Ablauf des 
F=älligkejts~ges entrichtet, ist ein Säumniszuschlag zu entrichten,(§ 240 AO). 

8.5 Anzeigen von' 'Änderungen 

Änderungen der angegebenen und für diese Erlaubnis maßge_benden Verhältnisse 
sowie Überschuldung, drohende oder eingetretene Zahlungsunfähigkeit, 
Zahlungseinstellung und Stellung des Antrags auf Eröffnung eines 



lnsotvenzverfahrens haben Sie mir unverzüglich mit Formular 1410 und ggf. mit dem 
Formular 1410a schriftlich anzuzeigen. 

Wird eine Anzeige vorsätzlich oder leichtfertig nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erstattet, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des§ 381 AO 
dar, die mit einer Geldbuße von bis zu 5 000 Euro geahndet werden kann 

8.6 Meldepflicht nach § 4 Absatz 6 StromStV 

Sie sind als Versorger nach § 4 Absatz 6 StromStV verpflichtet, mir für jedes 
Kalenderjahr bis zum 31. Mai des folgenden Kalenderjahres die 

• steuerfrei nach § 9 Absatz 1 Nummer 1 StromStG entnommenen, 

• steuerfrei nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 StromStG entnommenen oder geleisteten, 

• steuerfrei nach § 9 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a StromStG entnommenen und 
die 

• steuerfrei nach § 9 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe· b StromStG geleisteten und 
entnommenen Strommengen 

mit Fonnular 1400 anzumelden. 

Gegenüber mir gemachte Angaben müssen mit den für steuerliche Zwecke geführten 
Aufzeichnungen (vgl. 8.3) übereinstimmen. 

8. 7 Pflicht nach § 4 Absatz 7 StromStV zur Ausweisung der Steuerbegünstigungen 
nach § 9 StromStG auf der Rechnung 

Als Versorger haben Sie die Pflicht, in Ihren Rechnungen an gewerbliche 

Letztverbraucher mit einem Stromverbrauch von mehr als 1 O Megawattstunden pro 

Jahr, für den geleisteten Strom bestehende oder gewährte Steuerbegünstigungen 

nach § 9 StromStG gesondert auszuweisen. Die Ausweisung hat deutlich sichtbar und 

in gut lesbarer Schrift zu erfolgen. Dabei sind die Strommengen in Kilowattstunden 

getrennt nach den jeweiligen Steuerbegünstigungen aufzuführen. 

9. Anzeigepflichten aufgrund des EU-Beihilferechts 

9.1 Anzeigepflicht bei Rückforderungsanordnungen und bei wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten 

Bei den Steuerbefreiungen nach § 9 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a und b 
StromStG, die für · Strom gewährt werden, der in Stromerzeugungsanlagen erzeugt 
wird, die Teil einer allgemeinen Erlaubnis nach§ 10 Absatz 2 StromStV sind, handelt 
es sich um staatliche Beihilfen ·;m Sinne der Artikel 107 ff. des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union . (AEUV). Die Inanspruchnahme der 
Steuerbefreiungen ist daher nicht zulässig, solange derjenige, der den Strom entnimmt 
bzw. leistet, 



Seile7von9 1. zu einer Rückzahlung von Beihilfen auf Grund eines früheren Beschlusses der 

Europäischen Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und 
ihrer Unvereinbarkeit mit . dem Binnenmarkt verpflichtet worden und dieser 
Rückforderungsanordnung nicht nachgekommen ist oder 

2. er sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Sinn des Artikels 1 Absatz 4 
Buchstabe c, des Artikels 2 Nummer 18 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der 
Kommission vom 11. Juni 20.14 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter 
Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Allgemeine 
Gruppenfreistellungsverordnung; ABI. L 187 vom 26.6.2014, S. 1; L 283 vom 
27.9.2014, S. 65) befindet. 1 

Offene Rückforderungsanordnung 
' 1. ' ' . . 

Besteht eine offene Rückforderün'gsanordnung, so haben Sie darüber eine 

unverzügliche Mitteilung (Formula_r '1139) abzugeben . . Die Steuer entsteht dann für 

den (zunächst steuerfrei) entnommenen bzw. geleisteten Strom nach dem Steuersatz 

des§ 3 StromStG (20,50 Euro je MWh). Sie haben für den Strom, für den die Steuer 
entstanden ~st, bis zum 15. Tag des auf die Steuerentstehung folgenden Monats eine 
Steueranmeldung (Formular 1403) abzugeben. Die Steuer, die in ·einem Monat 
entstanden ist, ist am 25. Tag des Monats fällig, der auf den Monat der Entstehung 
der Steuer folgt. Wird die Mitteilung nicht oder nicht rechtzeitig mit Formular 1139 

abgegeben, ist die Steueranmeldung unverzüglich abzugeben und die Steuer sofort 
fällig. 

Für den nachweislich versteuerten Strom können Sie auf Antrag eine vollständige 
Steuerentlastung gewährt bekommen, wenn Sie nachweisen, dass Sie der 
Rückforderungsanordnung zwischenzeitlich nachgekom.men sind. Die 
Steuerentlastung ist bei mir zu beantragen ·.(Steueranmeldung).' Die Steuerentlastung 
wird nur gewährt, wenn der Antrag spätestens bis zum 31. Dezember des Jahres, das 

auf das Kalenderjahr folgt, in dem der Strom entnommen worden ist, bei mir gestellt 
wird. 

Unternehmen in Schwierigkeiten 
Sind Sie in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, so haben Sie parüber eine unverzügliche 
Mitteilung (f ormular 1139) abzugeben. Die Steuer entsteht dann für den (zunächst 
steuerfrei) entnommenen bzw. geleisteten S~rom nach dem Steuersatz des § 3 
StromStG (20,50 j~ MWh). Sie haben für den Strom, für den die Steuer entstanden ist, 
bis zum 15. Tag des folgenden Monats eine Steueranmeldung (Formular 1403) 
abzugeben. Die Steuer, die in einem Monat entstanden ist, ist am 25. Tag des Monats 
fällig, der auf den Monat der Entstehung der Steuer folgt. Wird die Mitteilung nicht oder 
nicht rechtzeitig abgegeben, ist die Steueranmeldung unverzüglich abzugeben und die 
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r---ir=-:--------,---~--------~-:---- -:-:---::--:-----:---·-Steuer sofort fällig. Sofern der Zeitraum der Schwierigkeiten zwölf Monate nicht 
überschritten hat, kann auf Antrag eine Steuerentlastung gewährt werden. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Merkblatt "Staatliche Beihilfen im 
Energie- und Stromsteuerrecht" (Formular 1139a) - sowie der lnternets~ite 
www.zoll.de. 

9.2 Anzeigepflicht im Rahmen unionsrechtlicher Veröffentlichungs-, Informations-
und Transparenzpflichten 

§ 9 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a und b StromStG sind staatliche Beihilfen im 
Sinne des Unionsrechts. Es gelten die Vorgaben der Europäischen Kommission zur 
Transparenz staatlicher Beihilfen, die in der Energiesteuer- und Stromsteuer-
Transparenzverordnung (EnSTransV) umgesetzt worden sind. 

Nach§ 4 Absatz 1 i. V. m. § 7 Absatz 1 EnSTransV haben Sie einmal jährlich für das 
vorangegangene Kalenderjahr bis spätestens zum 30. Juni eine Anzeige abzugeben, 
wenn die Höhe der Steuerbegünstigung nach § 9 Absatz 1 Nummer 3 StromStG im 
Kalenderjahr insgesamt 200 000 Euro oder mehr beträgt. Für den Schwellenwert von 
200 000 Euro sind die im Kalenderjahr nach § 9 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a 
und b StromStG in Anspruch genommenen Steuerbefreiungen sowie die im 
Kalenderjahr ggf. ausgezahlten Steuerentlastungen nach§ 12c StromStV i. V. m. § 9 
Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a StromStG und§ 12d StromStV i. V. m. § 9 Absatz 
1 Nummer 3 Buchstabe a StromStG zu addieren. Die Anzeige ist nach amtlich 
vorgeschriebenen Datensatz durch Datenfernübertragung elektronisch über das 
Erfassungsportal zur • EnSTransV (http://enstransv .zoll. de) abzugeben. 

Eine Befreiung von der Nutzung der elektronischen Datenübermittlung ist nur auf 
Antrag zulässig und möglich. Der Antrag ist zu begründen. 

10. Steueraufsicht 

. Als Erlaubnisinhaber unterliegen Sie der Steueraufsicht nach §§ 209 ff. AO. 

11. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann Einspruch eingelegt werden. Der Einspruch ist 
beim 
HZA München, Sophienstr. 6, 80333 München, 
E-Mail: poststelle.hza-muenchen@zoll.bund.de, 
De-Mail: poststelle.hza-muenchen@zoll.de-mail.de 
schriftlich ei_nzureichen, diesem elektronisch zu übersenden oder dort zur 
Niederschrift zu erklären. 'Die Frist für die 'Einlegung des Einspruchs beträgt einen 
Monat. Die Einspruchsfrist beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser 
Verwaltungsakt bekannt gegeben worden ist. Bei Übermittlung im Inland durch die 
Post mit einfachem Brief oder Einwurf-Einschreiben sowie bei Zustellung mittels 



Seilt 9"011 9 

,, 
• 

Übergabe-Einschreiben gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach der Aufgabe 
zur Post als bewirkt, außer wenn der Verwaltungsakt nicht oder zu einem späteren 
Zeitpunkt zugegangen ist (§ 122 Abs. 2 Abgabenordnung - AO, § 4 Abs. 2 
Verwaltungszustellungsgesetz - VwZG). Bei Übermittlung durch die Post im Ausland 
gilt die Bekanntgabe einen Monat nach der Aufgabe zur Post als bewirkt, außer 
wenn der Verwaltungsakt nicht oder zu einem· späteren Zeitpunkt zugegangen ist (§ 

122 Abs. 2 AO). Bei Zustellung mittels Einschreiben mit Rückschein, mit 
Zustellungsurkunde, gegen Empfangsbekenntnis oder bei Zustellung im Ausland ist 
Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustellung (§§ 3, 4 Abs. 2, 5 und 9 VwZG). 

12. Hinweis zum Datenschutz im Anwendungsbereich der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO): 

Die Informationen zum Datenschutz - insbesond~re zu den Informationspflichten bei 
der Erhebung personenbezogener .Daten nach Artikel 13 und 14 DSGVO - werden 
Ihnen im Internetauftritt der Zollverwaltung unter www.zoll.de oder bei Bedarf in jeder 
Zolldienststelle bereitgestellt. 

Die geltenden Rechtsvorschriften sowie die aktuellen Formulare und weitere 
Informationen zu Ihren Rechten und Pflichten finden Sie im Internet unter www.zoll.de. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Langenfelger · 



Nicht übertragbar Erlaubnisschein Nr. STVERS-7600-59762 Mehrausfertigung Nr. --
für Versorger im Sinne des Stromsteuergesetzes 

1. Ü' Gültig für die Zeit vom 

Der Inhaber der Erlaubnis vom 
(N,me. Ansch it) 

SGB Energie GmbH 
Landsberger Str. 485 
81241 München 

bis 

22.10.2021 Gz. 

---

1 2. 1 JE; Unbefristet gültig , m~ Wirkung vom 01 .11 .2021 

V 4201 8 - 3523 - B 2103 

ist nach Ma3gabe dieser Erlaubnis berechtigt , als Versorger im Sinne des Stromsteuergesetzes Strom zu leisten. 

3. 

1 Ort , Datum 
München, 22.10.2021 

Hauf!IZollamt München 

~ ~ J--
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